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Die gr�ßte Sorge in Zeiten von Corona gilt
den Menschen und ihrer Gesundheit. In-
zwischen hat sich aber auch die Wirtschaft
mit diesem Virus infiziert und h�ngt am

staatlichen Tropf. Bei vielen Maßnahmen
d�rfte es sich dabei um staatliche Beihilfen
gem. Art. 107 Abs. 1 AEUV handeln.
Zwar hat die Kommission in ihrer Mittei-
lung �ber eine koordinierte wirtschaftliche
Reaktion auf die COVID-19-Pandemie
vom 13. 3. 2020 eine Reihe von allgemei-
nen Maßnahmen wie Lohnzusch�sse und
Steuerstundungen aufgef�hrt, die von den
Mitgliedstaaten f�r alle Unternehmen au-
ßerhalb des Beihilfenrechts durchgef�hrt
werden k�nnen. Dennoch ist die Anwen-
dung des Beihilfenrechts nicht grunds�tz-
lich ausgesetzt. Vielmehr bleibt es ein
wichtiges Instrument zur Wahrung der In-
tegrit�t des EU-Binnenmarktes und f�r den
Erhalt fairer Wettbewerbsbedingungen.
Daher d�rfen auch in der Corona-Krise
Beihilfen nur gew�hrt werden, wenn sie
bei der Kommission angemeldet und von
dieser auch genehmigtwerden.

Zur�ckgehend auf ihre Erfahrungen in der
Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 hat
die Kommission am 19. 3. 2020 zur Ver-
einfachung und Beschleunigung der Bei-
hilfeverfahren einen befristeten Gemein-
schaftsrahmen ver�ffentlicht und diesen
bereits am 3. 4. 2020 das erste Mal modifi-
ziert. Aufgrund der un�bersehbaren Aus-
wirkungdesCOVID-19-Ausbruchs auf das
Wirtschaftsleben aller Mitgliedstaaten
st�tzt sie den Beihilferahmen auf Art. 107
Abs. 3 lit b AEUV, der ihr die Genehmi-
gung einer Beihilfe erm�glicht, wenn diese
„zur Behebung einer betr�chtlichen St�-
rung desWirtschaftslebens einesMitglied-
staats beitr�gt“.

Sie zeigt mit dem Rahmen den Mitglied-
staaten eine Reihe von M�glichkeiten auf,

sich staatliche Beihilfen f�r Unternehmen
als Einzelbeihilfen oder Beihilferegelun-
gen genehmigen zu lassen. Dazu geh�ren
nunmehr neben Zusch�ssen und Steuerer-

leichterungen auch die Gew�hrung von
B�rgschaften, Darlehen und Eigenkapital
bis zu 800000 Euro, soweit eine nationale
Beihilferegelung vorliegt. Auch bei der
Gew�hrung von B�rgschaften und zinsre-
duzierten Darlehen zeigt die Kommission
eine gr�ßere Flexibilit�t, soweit diese im
Rahmen von Beihilferegelungen gew�hrt
werden. Von dieser M�glichkeit haben be-
reits einige Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
macht. Deutschland hat bislang drei Bei-
hilferegelungen angemeldet: Die Bundes-
regelung B�rgschaften 2020, die die Ge-
w�hrung von B�rgschaften f�r Investiti-
ons- und Betriebsmittelkredite erleichtern
soll. Auf Grundlage der Sonderregelung
f�r Investitions- und Betriebsmittelfinan-
zierung k�nnen zinsverbilligte Kredite un-
ter Beteiligung der KfW gew�hrt werden.
Seit dem 2. 4. 2020 k�nnen auch Bundes-
l�nder sowie die Investitions- und F�rder-
banken von dieser M�glichkeit Gebrauch
machen.

Dar�ber hinaus k�nnen inzwischen auch
u.a. COVID-19 betreffende Forschungs-
maßnahmen sowie der Auf- und Ausbau
von Kapazit�ten f�r Medikamente und
Medizinausr�stung genehmigtwerden.

Mit diesen Flexibilisierungsmaßnahmen
hat die Kommission kurzfristig auf Markt-
entwicklungen reagiert. Aktuelle Antr�ge
auf Er�ffnung von Insolvenz- und Schutz-
schirmverfahren haben gezeigt, dass der
erste Wurf nicht ausgereicht hat, die erst
beginnende Talfahrt der Wirtschaft zu
stoppen. Hintergrund war die oftmals feh-
lende Bereitschaft der Hausbanken, kurz-
fristig ins Obligo zu gehen. Vor dem Hin-
tergrund der Basel III-Kriterien werden
Banken diesbez�gliche Risiken auch wei-
terhin gut abw�genm�ssen.

F�r kleineUnternehmenmit einemFinanz-
bedarf bis 800000Euro d�rfte nunmehr ein
L�sungsansatz zumindest bis zum Jahres-
ende vorliegen, soweit die Bundesregie-
rung zeitnah ein entsprechendes Programm
notifiziert. Problematisch erscheintweiter-
hin dieFinanzierungvonmittelst�ndischen
und Großunternehmen mit umfangreiche-
remoder langfristigeremFinanzierungsbe-
darf. StaatlicheB�rgschaftenmit vorrangi-
ger Inanspruchnahme und einer Laufzeit
von bis zu 6 Jahren bed�rfen eines Ban-
kenobligos von mindestens 10% bzw. von

65%. Die Frage der Sicherheiten bzw.
Nachrangigkeitserkl�rung bei einem zins-
verbilligten Darlehen wird in dem befriste-
tenRahmennicht adressiert.

Den Mitgliedstaaten bleibt die M�glich-
keit, statt Beihilferegelungen einzelne Bei-
hilfemaßnahmen bei der Kommission zu
notifizieren. In Krisenzeiten sind Geneh-
migungen zwar innerhalb weniger Tage
m�glich – wie die ersten Verfahren zei-

gen – dennoch sollte der damit verbundene
Aufwand nicht untersch�tzt werden.

Neben der Notifizierung auf Grundlage
des vor�bergehenden Beihilferahmens
kommt insbesondere Art. 107 Abs. 2 lit b
AEUV als Rechtfertigungsgrundlage in
Betracht. Die Kommission geht von der
Anwendung dieser Rechtfertigungsalter-
native f�r den Ausgleich von unmittelbar
durch die Corona-Krise entstandenen
Sch�den aus. Dies gilt insbesondere f�r
stark betroffene Sektoren wie Verkehrsin-
frastrukturen, Tourismus, Kultur, Gastge-
werbe, Einzelhandel und Veranstalter. Ei-
nigeMitgliedstaaten haben bereits von die-
ser M�glichkeit Gebrauch gemacht und
entsprechende Beihilferegelungen notifi-
ziert. Besonders charmant ist aus der Sicht
der Mitgliedstaaten, dass die Kommission
bei Vorliegen der Voraussetzungen des
Art. 107 Abs. 2 lit b AEUV �ber kein Er-
messenverf�gt.

Einzeln notifiziert werden m�ssen auch
Maßnahmen Deutschlands auf Grundlage
des Wirtschaftsstabilisierungsfondsgeset-
zes (WStFG). Aus demWirtschaftsstabili-
sierungsfonds k�nnen B�rgschaften bis zu
einer H�he von 400 Milliarden Euro ge-
w�hrt und Rekapitalisierungsmaßnahmen
z.B. durch Beteiligungen durchgef�hrt
werden. Eine Beihilferegelung scheint
nicht vorgesehen zu sein. Entgegen dem
urspr�nglichen Gesetzesentwurf, der von
„marktgerechten Bedingungen“ ausging,
erfordert das verabschiedete Gesetz nun-
mehr nur noch „angemessene Bedingun-
gen“ f�r die Maßnahmen. Unabh�ngig da-
vonwird imEinzelfall aber auch in derKri-
se auf den Market Economy Operator Test
f�r die Frage der Beihilfenfreiheit zur�ck-
gegriffenwerden k�nnen.
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recht ist auch in der
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